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WIEN 
• EPU & KMU – Zuschüsse 

COVID_19 Sonderförderung aus dem 
Notlagenfonds der Wirtschaftskammer Wien 
20 Mio. Euro an Direktunterstützung durch Stadt 
Wien und Wirtschaftskammer Wien. 
Nicht rückzahlbarer Zuschuss; Abwicklung über 
Notlagenfonds der Wirtschaftskammer Wien 

 

• EPU & KMU – Haftung für Kredite 
Bürgschaften: Corona Überbrückung 
12 Mio. Euro Kredite durch Stadt Wien und 
Wirtschaftskammer Wien Haftung (zu 80 % 
besichert) 
Bürgschaften für neue / zusätzliche 
Betriebsmittelrahmen 
Finanzierungsvolumen von 5.000 – 350.000 Euro 
für Unternehmen unter 5 Mio. Euro Jahresumsatz 
Finanzierungsvolumen von 50.000 – 500.000 Euro 
für Unternehmen über 5 Mio. Euro Jahresumsatz 

 

• Stadt Wien übernimmt Zinsen für 
Überbrückungskredite 
Die Stadt Wien hat sich entschlossen, mittels 
Anschlussförderung an den ÖHT-Haftungs-
rahmen für Tourismusbetriebe zur Besicherung von 
Überbrückungsfinanzierungen den Zinsendienst 
bis maximal 2 % zu übernehmen. 
Abgewickelt wird diese Maßnahme in Höhe von  
1,5 Mio. Euro von der Wirtschaftsagentur Wien. 

 

• waff stockt Mittel für  
Arbeitsstiftungen auf 

 

• Einrichtung von Home-Offices 
Die Förderquote beträgt 75 %, die maximale 
Fördersumme pro Unternehmen 10.000 Euro. 
 

 

NIEDERÖSTERREICH 
• Existenzsicherungszuschuss der WK 

Niederösterreich 
Einmalig bis zu 5.000 Euro pro Unternehmen mit 
maximal 10 Beschäftigten 

 

• Liquiditäts-Check durch das Förder-
service der WKNÖ 
 

 

BURGENLAND 
• Überbrückungshilfe des Landes 

Burgenland 
Haftungen für Betriebsmittelfinanzierungen, 
Haftungsquote bis zu 80 % des Kreditbetrages, 
höchstens 1,5 Mio. Euro 
Kleinkredite (wenn Finanzierung via Haftung nicht 
möglich), Kredithöhe bis zu 50.000 Euro 

 

• „Härtefälle-Fonds“ des Landes Burgenland 
Soforthilfe für burgenländische EPU und 
Kleinstbetriebe (bis 9 Mitarbeiter) der gewerblichen 
Wirtschaft inkl. Tourismus und Gastronomie 
Nicht rückzahlbare Zuschüsse:  
Fixkostenzuschuss 50 % – maximal 5.000 Euro 
Mietkostenzuschuss 50 % – maximal 500 Euro 

 

• Übernahme Zinsendienst für ÖHT-
Haftungsübernahme für Überbrückungs-
finanzierung 
Das Land Burgenland übernimmt den Zinsendienst 
für Klein- und Mittelunternehmen sowie Ein-
Personen-Unternehmen im Tourismusbereich. 

 

• Eisenstadt 
Stadt unterstützt Eisenstädter Wirtschaft 

CORONAKRISE:  
HILFE DER BUNDESLÄNDER 
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STEIERMARK 
• Zinsübernahme für Überbrückungskredite 

Das Land übernimmt nach entsprechender Kredit-
gewährung durch ein österreichisches Kreditinstitut 
die Zinsen in der Höhe von maximal 2 % für 
COVID-19-bedingte Überbrückungskredite, für die 
der Bund die Haftung im Ausmaß von bis zu 80 % 
übernimmt. 
Insgesamt stellt das Land Steiermark 42 Mio. Euro 
für die Zinsübernahme in Wirtschaft und Tourismus 
zur Verfügung. 

 

• Abfederung von Härtefällen durch Land 
und Wirtschaftskammer 
Härtefond in Höhe von 12 Mio. Euro 
Damit sollen in erster Linie jene Fälle abgefedert 
werden, die bei den beiden Fonds des Bundes nicht 
berücksichtigt werden.  

 

• Neues Förderungsprogramm  
„Telearbeitsplatz!Offensive“ 
Land Steiermark übernimmt bis zur Hälfte der 
Kosten für neue Heim-Arbeitsplätze; die 
Arbeiterkammer Steiermark gewährt zusätzliche  
30 % Zuschuss. 

 

• Graz 
Soforthilfe-Wirtschaftspaket der Stadt Graz 

 
 

KÄRNTEN 
• KWF-Soforthilfe für kleine und mittlere 

Unternehmen 
Die Förderung beträgt maximal 10 % des neu 
aufzunehmenden Überbrückungskredits.  
Pro Unternehmen mindestens 1.000 Euro,  
maximal 50.000 Euro. 

 

• Klagenfurt 
COVID-19 Hilfsmaßnahmen & Unterstützungen 

 
 

SALZBURG 
• Land übernimmt Zinsendienst für 

Tourismus-Betriebe 
Aufbauend auf der Haftungsaktion des Bundes-
ministeriums für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus übernimmt Salzburg für die Betriebe der 
Freizeitwirtschaft den Zinsendienst (die Zinsen für 
die dreijährige Laufzeit) aus Landesgeldern. 

 

• Stundung der Verbands- und 
Tourismusbeiträge 

 

• Salzburg-Stadt 
Mietzinsminderung bei städtischen Geschäfts-
lokalen 

 
 

TIROL 
• Zinszuschüsse für Kredite mit 

Bundeshaftung 
Zinsenzuschüsse bis 1,5 % für Überbrückungs-
kredite 

 

• Tiroler Härtefonds 
 

• Innsbruck 
Wirtschaftspaket der Stadt Innsbruck 
 
 

OBERÖSTERREICH und VORARLBERG 
arbeiten derzeit an 

Landesmaßnahmen-Paketen. 

Stand 31. März 2020 | Die ÖHV übernimmt keine Garantie auf Vollständigkeit. 


